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Editorial
Vor ein paar Wochen durfte ich bei einer Livesendung
des WDR5 Hörerfragen beantworten. Vorab bekam ich
von einemRedakteur eine Reihe von Fragen zugeschickt,
auf die die Moderatorin bei ausbleibenden Höreranrufen
zurückgreifen würde. Einige Fragen drehten sich um das
Stigma von Hörgeräten, z.B.: „Man hört, dass manche
Menschen Hörgeräte nicht gerne tragen. Woran liegt
das?“ „Was müsste sich ändern, damit Hörgeräte ihr
schlechtes Image loswerden?“ Die Radiosendung nahm
dann jedoch eine ganz andere Richtung. Die ersten bei-
den Anruferinnen berichteten, dass sie subjektiv hörbe-
einträchtigt wären und gerne Hörgeräte tragen würden.
Sie bekamen jedoch keine Verordnung von ihren HNO-
Ärzten. Das Argument der Ärzte: Mit einemRollator würde
man auch nicht trainieren, bevor man ihn benötigt.
Wir kennen alle die Indikationskriterien der Hilfsmittel-
richtlinie [1]. Neben dem Hörverlust von mindestens
30 dB bei einer der Prüffrequenzen zwischen 500 Hz und
4 kHz darf das Einsilberverstehen in Ruhe nicht über 80%
liegen. Dieses Kriterium ist maßgeblich für die Kostener-
stattung durch die Krankenkassen. Aber ist es dazu ge-
eignet, in normal- und schwerhörig zu differenzieren? In
Deutschland werden bei der Begutachtung einer Hörstö-
rung die Tabellen nach Röser [2] verwendet, die neben
der Tonaudiometrie auch das Einsilberverstehen in Ruhe
heranziehen. In anderemKontext kommen aber durchaus
auch andere Kriterien zum Einsatz. Bei Forschungspro-
jekten in der Psychoakustik wird z.B. häufig für die Kate-
gorisierung „normalhörend“ allein ein Tonhörverlust von
maximal 20 dB bei allen audiometrischen Messfrequen-
zen verlangt, während bei der Ermittlung von Bezugskur-
ven nach DIN EN ISO 8253-3 [3] nur bei maximal zwei
Frequenzen ein Tonhörverlust von 15 dB erlaubt ist. Bei
den anderen Frequenzen darf 10 dB nicht überschritten
werden. DieWHO nutzt für epidemiologische Zwecke eine
Klassifikation von Hörverlusten, die auf dem Mittelwert
der tonaudiometrischenHörschwellen bei den Frequenzen
0,5, 1, 2 und 4 kHz (PTA-4) des besseren Ohrs beruht.
Im World Report on Hearing von 2021 [4] wurde die
Grenze für Normalhörigkeit auf 20 dB HL reduziert. So-
wohl diemodifizierte Grenze derWHO als auch die Begut-
achtung nach Röser bei Beschränkung auf die Tonaudio-
metrie führte in [5] zu einer Prävalenz von Schwerhörig-

keit von ca. 40% in einer Studiengruppe, in der höhere
Altersgruppen im Vergleich zur Allgemeinpopulation
überrepräsentiert waren. Die Klassifizierung der WHO ist
für epidemiologische Studien sehr hilfreich, aber wird ein
tonaudiometrisches Kriterium selbst bei Ergänzung mit
dem Kriterium „Sprachverstehen in Ruhe“ der Indikati-
onsstellung für eine Hörgeräteversorgung allen Patienten
gerecht? Vermutlich kennen Sie auch Fälle mit „norma-
lem“ Tonaudiogrammund extrem schlechtem Sprachver-
stehen im Störgeräusch z.B. aufgrund auditorischer Syn-
aptopathie bzw. Neuropathie.
Der Hörverlustbereich zwischen 20 und 35 dB HL im
PTA-4 wird im World Report on Hearing als der Bereich
beschrieben, bei dem Sprachkommunikation in Ruhe
problemlos möglich ist, jedoch Schwierigkeiten im Stör-
geräusch auftreten können. Die Hilfsmittelrichtlinie von
2021 [1] beschreibt in §19(1) als Ziel einer Hörgerätever-
sorgung, „unter Berücksichtigung des aktuellen Stands
des medizinischen und technischen Fortschritts, ein
Funktionsdefizit des Hörvermögensmöglichst weitgehend
auszugleichen und dabei – soweit möglich – ein Sprach-
verstehenbei Umgebungsgeräuschenund in größerenPer-
sonengruppen zu erreichen“. Konsequenterweise wurden
zur Überprüfung einer Hörgeräteversorgung Sprachtests
im Störgeräusch eingeführt – jedoch nicht für die Indika-
tionsstellung. Es ist wohl endlich an der Zeit, dem Fort-
schritt in der Hörgerätetechnik Folge zu leisten und das
Sprachverstehen bei Umgebungsgeräuschen zu berück-
sichtigen.
Müssten die Krankenkassen bei Änderung der Indikati-
onsstellung einen Run auf Hörgeräte und damit übermä-
ßige Ausgabensteigerungen befürchten? Ich glaube nicht.
Die Hilfsmittelrichtlinie setzt in §27 als weiteres Kriterium
„den Entschluss der Versicherten, das Hörgerät, bzw. die
Hörgeräte zu tragen“ voraus. Wäre es nicht an der Zeit,
Personen mit Hörbeeinträchtigung im Sinne der Perso-
nenzentrierung imRahmendes Patienten-Empowerments
[6] als Menschen mit individuellen Bedarfen und Fähig-
keiten in den Entscheidungsprozess mit einzubeziehen
und die Indikationsentscheidung nicht nur auf die Tonau-
diometrie und das Sprachverstehen ohne Störschall zu
beschränken? Für die Krankenkassen wäre dies vermut-
lich eine gute Investition – auch vor demHintergrund des
Zusammenhangs mit Demenzerkrankungen [7]. Den
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beiden Anruferinnen in der Radiosendungwäre jedenfalls
vermutlich geholfen.
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